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Feststellung

Umfang der Steuerbefreiung
Die Körperschaft ist nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaft Steuer befreit.
Sie ist nach § 3 Nr. G GewStG von der Gewerbesteuer befreit.

Hinweise zur Steuerbegünstigung
Die Körperschaft fördert im Sinne der §§ 51 ff. AO ausschließlich und unmittelbar
folgende gemeinnützige Zwecke:

- Förderung des Tierschutzes (§52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 14 AO)

Hinweise zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen
Die Körperschaft ist berechtigt, für Spenden, die Ihr 2ur Verwendung für diese Zwecke 2ugewende1
werden, Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1 EStDV) aus2U-
stellen. Die amtlichen Muster für die Ausstellung steuerlicher Zuwendungsbestätigungen stehen ini
Internet unter https://www. formu1are-bfinv.de als ausfüllbare Formulare 2ur Verfügung.
zuwendungsbestätigungen für spenden und ggf. Mitgliedsbeiträge dürfen nur ausgestellt werden,
wenn das Datum dieses Freistellungsbescheids nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. Die Frist
ist taggenau zu berechnen (§ 63 Abs. 5 AO).

Haftung bei unrichtigen Zuwendungsbestätigungen und fehl verwendeten Zuwendungen
wer vorsät2lich oder grob fahrlässig eine unrich-tige Zuwendungsbestä+igung ausstellt oder veran-
1asst, dass Zuwendungen nicht 2u den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten
Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer. Dabei wird die entgangene Elnkoramen-
Steuer oder Körperschaftsteuer mit 30 %, die entgangene Gewerbesteuer pauschal mit 15% der Zuwen-
düng angesetzt (§ 10b Abs. 4 EStG, § 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG).

Hinweise zum Kapitalertragsteuerabzug
Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31. 12. 2024 zufließen, reicht für die Abstandnahme vom Kapital-
ertragsteuerab2ug nach § 44a Abs. 4 und 7 Sat2 1 Nr. 1 sowie Abs. 4b Sät zi Nr. 3 und Abs. 10
Satz T Nr. 3 EStG die Vorlage dieses Bescheides oder die Überlassung einer amtlich beglaubigten
Kopie dieses Bescheides aus. Das Gleiche gilt bis 2um o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von
Kapitalertragsteuer nach § 44b Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 EStG durch das depotführende Kredit- oder
Finanzdienstleis-tungsinstitut.
Die Vorlage dieses Bescheides ist unzulässig, wenn die Erträge in einem wirtschaftlichen'
Geschäftsbetrieb anfallen, für den die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausgeschlossen ist.

Anmerkungen
Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahme der Steuerbefreiungen auch in Zukunft von der tat-
sächlichen Geschäftsführung abhängt, die der Nachprüfung durch das Finan2anrt - ggf. im Rahmen ei-
ner Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächliche Geschäftsführung muss auf die ausschließliche
und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und die Bestimmungen der
Satzung beachten.
Dies müss auch künftig durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (Aufstellung der Einnahmen und Ausgab-
en, Tätigkeitsbericht, Vermögensüberslcht mit Nachweisen über Bildung und Entwicklung der Röck-
Tagen) nachgewiesen werden (§63 AO).

Erläuterungen
Dieser Festset2ung liegen ihre (am 14. 10. 2020 um 18:42:43 Uhr) in authentifizierter Form übermit
telten Daten zugrunde.
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Kreditinstitut:
BBk München
IBAN DE05 7000 0000 0070 0015 06
BayernLB München
IBAN DE37 7005 0000 0000 0249 62
UniCredit Bank-HypoVereinbk
IBAN DE78 7002 0270 0000 0801 20
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iechtsbehe1fsbelehrung
)1e in diesem Bescheid enthaltenen VerwaKungsakte können mit dem Einspruch angefochten werden.

Jen Einspruch ist bei dem vor bezeichneten Finan2amt oder bei der angegebenen Außenstelle
;chrift1ich einzureichen» diesem / dieser elektronisch 2u übermitteln oder dort 2ur Niederschrift
. u erklären.
:in Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen verwattungsakt ändert oder
srsetzt, gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem 2u1ässigen Einspruch) eine 2u1ässige
;1age, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In diesem Fall wird der neue
'erwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.
Jie Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen nnonat.
;ie beginnt mit Ablauf des Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei
:usendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als
»ewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt 2ugegangen ist.

>atenschut2hinweis
:nformatIonen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwattung und über Ihre

"[echte nach der Datenschut2-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschut2fragen
'ntnehmen Sie bitte dem allgemeinen Inforraationsschreiben der Finan2verwa1tung. Dieses
:nformationsschreiben finden Sie unter www. finanzamt. de (unter der Rubrik "Datenschutz") oder
srhalten Sie bei Ihrem F1nan2amt.

weitere Informationen

Öffnungszeiten:

IVtö, Di, Do, Fr 8:00-12:00 Mittwoch geschlossen

Nahver kehr sanbi ndung :
Katharina-von-Bora-S-tr. 4: s-Bahn: Station Stachus -Tram 27: Station Ottostr.
u-Bahn (Linie 2): Station Kömgsplatz

^Yß^
^\:i:. :L:i:/-^

^

^\ ^
"^N^


